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1140 Wien, Schleusenstraße 1 
 
Grundbuchstand: 
Grundbuch 01204 Hadersdorf, EZ 3378, Teilflächen des Grund-
stückes 39/2 im Ausmaß von ca. 1.724 m² u. EZ 435, Teilflächen des 
Grundstückes 38/6 im Ausmaß von ca. 1.569 m² und Grundstück  
./211 im Ausmaß von 277 m² (bebaut mit einer Villa, Baujahr 1898, 
Bruttogeschossfläche ca. 744,98 m²),insgesamt somit ca. 3.570 m²   

VERKAUFSMAPPE 
 

Mindestkaufpreis € 1.200.000,00 netto 
 
 
ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 
Immobilienvermittlung 
1010 Wien, Clemens Holzmeister Straße 6 
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2.  Allgemeine Liegenschaftsdaten 
 
2.1  Kaufpreis 
 
 Der Mindestkaufpreis der gegenständlichen Liegenschaft beträgt 
 

€ 1.200.000,00 zzgl. 20 % Umsatzsteuer 
 

Der Kaufpreis versteht sich exklusive aller Nebenkosten (Notar, Vermessung, Gebüh-
ren, etc). Der Käufer hat bei Zustandekommen eines Kaufvertrages eine Provision in 
der Höhe von 3 % (zzgl. 20 % Ust.) des Kaufpreises zu bezahlen. Die weiters zu be-
achtenden Verkaufsbedingungen werden auf Anfrage schriftlich übermittelt. Der Ver-
kauf der Liegenschaft bedarf der Zustimmung der entscheidungsbefugten Gremien 
der ÖBB. Alle Angaben haben wir sorgfältig zusammengetragen. Da wir uns hierbei 
auf Informationen der Verkäuferin und Dritter stützen müssen, übernehmen wir für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit keine Gewähr. Diese Informationen sind nur für den 
Exposéempfänger bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. 
 
Der Verkauf erfolgt gegen Höchstangebot. Bitte richten Sie ein schriftliches Angebot 
bis spätestens 15.10.2011 an vorstehend angeführte Adresse. Später einlangende 
Anbote bzw. Anbote unter dem Mindestkaufpreis bleiben unberücksichtigt.“ Die Ver-
käuferin behält sich ausdrücklich vor,  das Verfahren ohne Angabe von Gründen je-
derzeit abzubrechen bzw. von der Veräußerung der Liegenschaft Abstand zu neh-
men. Die Bieter können daraus keinerlei Ansprüche gegen die Verkäuferin ableiten. 

 
 
 

2.2 Lageplan – Umgebungskarte 
 
 
 

��  
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2.3 Lagebeschreibung 
 

 
Die Liegenschaft befindet sich im 14. Wiener Gemeindebezirk in der KG Hadersdorf 
im Westen Wiens. Auf dem Grundstück ./211 befindet sich eine Villa aus dem Jahre 
1897/98.  
 
Dzt. erfolgt die Zufahrt über die Schleusenstraße (Bahnstraße – Wiesenstraße – 
Schleusenstraße). Die künftige Zufahrt zur Liegenschaft ist idealerweise über die 
Bahnstraße neu zu schaffen. Diese endet dzt. auf Höhe der westlichen Grundgrenzen 
der Grundstücke 57/4 u. 57/3. Diesbezüglich ist seitens des Kaufwerbers das Einver-
nehmen mit der MA 28 und den ÖBB herzustellen.  Dzt. verbindet ein Rad- und Fuß-
weg, welcher über dem Lainzer Tunnel und neben den Gleisen der Westbahn ver-
läuft, die Bahnstraße mit der Friedhofstraße.  

 
 
 
2.4  Flächenwidmung und Bebauung 
 
 
 

 
 
 
 

Die Liegenschaft befindet sich gemäß dem derzeit gültigen Flächenwidmungs- u. Be-
bauungsplan (Plandokument 7404) im Bauland-Wohngebiet, Bauklasse I (max. Bau-
höhe 7,5 m), Bebaubarkeit im Ausmaß von 25 % der Grundstückfläche, offene oder 
gekuppelte Bauweise möglich.  
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2.5 erforderliche Servitute (Dienstbarkeiten): 
 
2.5.1 Pegel KB 1b/01 
 

Auf dem Gst. 39/2 befindet sich in 20 m Tiefe ein Pegel (KB 1b/01) welcher der Kon-
trolle der Grundwasserkommunikation dient – der jederzeitige Zugang zu diesem Pe-
gel müsste mittels Servitutes sichergestellt werden – eine Versetzung dieses Pegels, 
z. B. in den Bereich des Begleitweges des Lainzer Tunnels, ist grundsätzlich möglich 
(Kosten hierfür, welche vom Käufer zu tragen wären, belaufen sich auf ca. € 5.000,00 
- € 10.000,00 ) 

 
2.5.2 Zufahrt zum Zwecke der Wartung von Drainagen 
 

Die Zufahrt mittels LKWs auf dem, in der Natur bereits bestehenden, geschotterten 
Begleitweg entlang der Mauer des Lainzer Tunnels zum Zwecke der Wartung der 
dort vorhandenen Drainagen, ist mittels Servitutes sicherzustellen. Die Servitutsflä-
che im Gesamtausmaß von 448 m² ist im Teilungsentwurf (siehe Pkt. 3.3) als Teilflä-
che Nr. 1 u. 2 ausgewiesen.  

 
2.5.3 Duldung der Emissionen aus dem Eisenbahnbetrieb 
 

Unter den Gleisen der Westbahn verläuft in 12 m Tiefe der Gleiskörper des vierspurig 
ausgebauten „Lainzer Tunnels“. Die Tunnelröhre ist mit einer schweren Betonplatte 
abgedeckt. Die Tunnelkonstruktion ragt im Bereich der Grundstücke Nr. 39/4 und 
38/6 über das Geländeniveau hinaus. Die vom Grundstück aus zu sehende Beton-
wand ist die Außenwand der Tunnelkonstruktion. Die sichtbaren Abfallrohre leiten 
das Drainagewasser von der Oberfläche des Tunnels in den parallel zum Lainzer 
Tunnel verlaufenden Vorfluter. 
 
Der Käufer muss sich für sich und seine Rechtsnachfolger verpflichten, die aus dem 
normalen Eisenbahnbetrieb auf der Westbahn sowie dem Eisenbahnbetrieb im Lain-
zer Tunnel verursachten Emissionen (Lärm, Erschütterung etc.) zu dulden und auf 
jegliche Schadenersatzansprüche zu verzichten.  
 

2.5.4 Duldung des Vorfluters 
 

Im Bereich des Fahrstreifens parallel zum Lainzer Tunnel verläuft der Vorfluter mit 
Fließrichtung nach Osten. Der Vorfluter leitet das auf der wasserdichten Decke des 
Lainzer Tunnels gesammelte Oberflächenwasser in das nächstgelegene öffentliche 
Wassergut ab. 
 
Der Käufer muss sich für sich und seine Rechtsnachfolger verpflichten, den Bestand, 
Betrieb und die Erhaltung des Vorfluters im Bereich des Fahrstreifens zu dulden.  
 
 

Sämtliche Rechte der ÖBB müssen im Lastenblatt des jeweils dienenden Gutes verbüchert 
werden. 
 
 
2.6 Eigentumsverhältnisse 
 

Die Grundstücke sowie die Villa wurden in den Jahren 1999/2000 von der damaligen 
Eisenbahn Hochleistungsstrecken-AG, deren Rechtsnachfolger die ÖBB-Infrastuktur 
AG ist, für Baustelleneinrichtungs- u. -bürozwecke käuflich erworben.  
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2.7 Grundbuchauszüge 
 
            GRUNDBUCH 01204 Hadersdorf                                    EINLAGEZAHL  3378 

BEZIRKSGERICHT Fünfhaus                                                         
*************************************************** *** ABFRAGEDATUM  2010-04-06 
Letzte TZ  6660/2009                                                            
************************************* A1 ********** **************************** 
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRE SSE                          
    39/2   G GST-Fläche        *     1724                                       
             Baufl.(begrünt)         1542                                       
             Sonstige                 182                                       
             (Straßenanlage)                                                    
    39/4   G Sonstige          *      271                                       
             (Straßenanlage)                                                    
   GESAMTFLÄCHE                      1995                                       
************************************* A2 ********** **************************** 
   1  a 3302/2001 Eröffnung der Einlage für 39/2 39 /4 aus EZ 30                 
   2  a 4208/1897 Grunddienstbarkeit der Rohrleitun g hins EZ 435                
      b 3302/2001 Übertragung der vorangehenden Ein tragung(en) aus EZ 30        
   3  a 3302/2001 Bauplatz 2 auf Gst 39/2                                       
   4  a 3302/2001 Verpflichtung zur Übergabe gem Pk t 1 Bescheid 2000-09-06 hins 
          Gst 39/2                                                              
   5  a 3302/2001 Verpflichtung zum Kostenersatz an stelle eines Bauverbotes gem 
          Pkt 2 Bescheid 2000-09-06 hins Gst 39/2                               
************************************* B *********** **************************** 
   1 ANTEIL: 1/1                                                                
     ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft (FN 71396 w)                           
     ADR: Vivenotg. 10, Wien   1120                                             
      b 3825/2006 Urkunde 2005-03-16, Urkunde 2005- 11-29 Eigentumsrecht         
      c 6660/2009 Namensänderung                                                
      d 6660/2009 Adressenänderung                                              
************************************* C *********** **************************** 
********************************** HINWEIS ******** **************************** 
           Eintragungen ohne Währungsbezeichnung si nd Beträge in ATS            
GEBÜHR: EUR   1,12 ********** 2010-04-06 16:12,1111 0 1D ********** ZEILEN:   33 
Entgelt der Verrechnungsstelle TELEKOM: EUR 0,40 
Gesamtentgelt: EUR 1,52 zuzüglich 20% USt. 
 
 
 
GRUNDBUCH 01204 Hadersdorf                                    EINLAGEZAHL   435 
BEZIRKSGERICHT Fünfhaus                                                         
*************************************************** *** ABFRAGEDATUM  2010-04-06 
Letzte TZ  6660/2009                                                            
************************************* A1 ********** **************************** 
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRE SSE                          
    38/6     GST-Fläche              2026                                       
             Baufl.(begrünt)         1426                                       
             Sonstige                 600                                       
             (Straßenanlage)                                                    
  .211       GST-Fläche               277                                       
             Baufl.(Gebäude)          168                                       
             Baufl.(befestigt)        109  Schleuse nstraße 1                    
   GESAMTFLÄCHE                      2303                                       
************************************* A2 ********** **************************** 
   1  a 2805/1968 Verpflichtung zur Gehsteigherstel lung Gst 38/6 .211 gestundet 
************************************* B *********** **************************** 
   1 ANTEIL: 1/1                                                                
     ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft (FN 71396 w)                           
     ADR: Vivenotg. 10, Wien   1120                                             
      f 3825/2006 Urkunde 2005-03-16, Urkunde 2005- 11-29 Eigentumsrecht         
      g 6660/2009 Namensänderung                                                
      h 6660/2009 Adressenänderung                                              
************************************* C *********** **************************** 
   1  a 4208/1897                                                               
          DIENSTBARKEIT der Rohrleitung gem Kaufver trag 1897-07-24              
          für EZ 30                                                             
      b 3302/2001 nunmehr auch Gst 38/7 39/2 39/4 h errschend                    
      c 579/2007 Nunmehr auch Gst 39/3 herrschend                               
   4    gelöscht                                                                
********************************** HINWEIS ******** **************************** 
           Eintragungen ohne Währungsbezeichnung si nd Beträge in ATS            
GEBÜHR: EUR   1,12 ********** 2010-04-06 16:12,1211 0 1D ********** ZEILEN:   33 
Entgelt der Verrechnungsstelle TELEKOM: EUR 0,40 
Gesamtentgelt: EUR 1,52 zuzüglich 20% USt. 
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2.8 Verwaltung 
 

Die Villa wird seit dem 10.02.2010 von der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH ver-
waltet. 

 
 
 
3.  Beschreibung 
 
3.1 Liegenschaftsumfeld 
 
 

Die Liegenschaft befindet sich in der Schleusenstraße, im Westen Wiens im 14. Wie-
ner Gemeindebezirk, im Bezirksteil Hadersdorf. Es handelt sich hierbei um eine sehr 
beliebte Wohngegend im eher locker mit überwiegend Einfamilienhäusern verbauten 
Gebiet von Penzing. Die umliegenden Gebäude werden vorwiegend, fast ausschließ-
lich, zu Wohnzwecken genutzt. 

 
 
 
3.2 Auszug aus der digitalen Katastralmappe 
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3.3 Teilungsentwurf 
 

 

 
 

 
 

�������� Lageplan Lainzer Tunnel, Westbereich mit lagemäßiger Darstellung des Grund-

wasserbeobachtungspegels KB 1b/01 auf Grundstück Nr. 39/2 
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3.5  Gebäudebeschreibung 
 

Die „Villa Geyer“ stammt aus dem 19. Jahrhundert. Sie hatte ursprünglich auf der 
Südseite eine überbaute Terrasse und darüber zwei Loggien. Diese Räume wurden 
nachträglich geschlossen. Auch stimmt die Raumeinteilung nicht mehr voll mit dem 
ursprünglichen Bauplan überein. Im Jahr 1967 wurden ein ebenerdiger Zubau und di-
verse Änderungen in der Raumeinteilung bewilligt. 
 
Die in den Jahren 1897 und 1898 erbaute Villa wurde in massiver Bauweise errichtet. 
Der Bauzustand ist trotz des hohen Alters gut. 

 
 
3.5.1     Chronologie 
 

17.07.1897 Ansuchen um Baubewilligung 
28.07.1897 Erteilung der Baubewilligung 
  3.09.1897 Zustimmung der K. u. k. Staatsbahndirektion Wien 
10.05.1898 Bauvollendungszeugnis 
10.05.1898     Benützungskonsens 
20.07.1967     Bewilligung ebenerdiger Zubau und Änderung von Raumeinteilungen 
24.04.1968     Stundung der Verpflichtung zur Gehsteigherstellung 
9.02.1972     Erinnerung an die Verpflichtung zur Erwirkung einer Benutzungsbe-

willigung 
  4.05.1972     Benutzungsbewilligungsbescheid Zu- und Umbauten 
17.10.2000     Zuteilung der Orientierungsnummer Schleusenstraße  

3.5.2      Außenabmessungen 

Ostseite:                          lt. Plan lt. Messung 

Länge 1                           8,03   8,30 m 
Länge 2                           4.45   4,30 m 
 12,48 12,60 m 

Vorsprung                        0,80  0,80 m 

Nordseite: 

Länge 1                            11,05 11,20 m 
Vorsprung                          2,00   2,00 m 
   13,05 13,20 m 
 
Westseite: 
 
Länge 1   1,80   1,80 m 
Länge 2   8,40   8,55 m 
Länge 3   2.25  2.30 m 
 12,45 12,65 m 
 
Südseite: 

Länge 1                           2,00   2,00 m 
Länge 2                           9,00   9,00 m 
Länge 3                           2.85   2,90 m 
 13,85 13,90 m 
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3.5.3      Kurzbeschreibung des Objektes 

 

Kellergeschoß Hauptobjekt: 

Bezeichnung im Plan „Souterrain" 
Streifenfundamente, Betonfundamente für 2 Kamingruppen (je 3-zügig) 
Außenwände: Mischmauerwerk, 75 cm stark 
Tragende Zwischenwände 60 cm und 45 cm stark, beidseitig verputzt. 
Decke: Gewölbe auf Stahlträgern, verputzt 
Haupteingang vom Westen her ebenerdig 
Stiegenhaus: Betonplatte, Stufen geschliffen 
Geländer aus Schmiedeeisen, Handlauf aus Holz (sehr gediegen) 
 
 
Raumaufteilung: 
 
Stiegenhaus 7,25 x 2,50 =  18,13 m 2 
WC 1,70 x 1,00 =    1,70 m 2 
Holz u. Kohle 1,70 x 1,00 =    1,70 m 2 
Waschküche 4,30 x 3,60 =  15,48 m2 
Keller 5,30 x 3,60 =  19,08 m2 
Keller 5,00 x 4,20 =  21,00 m2 
Kleiner Keller 4,85 x 2,00 =    9,70 m2 
Hausmeister 5,00 x 4,10 =  20,50 m2 
Vorraum 2,00 x 1,78 =    3,56 m2 
Nutzfläche 110,85 m2 

 

 
Grundrissfläche: 
 
Teilfläche 1 12,00 x 13,00 =  156,00 m2 
Teilfläche 2 8,50 x 0,80 =      6,80 m2 
Teilfläche 3 8,50 x 2,00 =    17,00 m2 
 179,80 m2 

 
Das Kellergeschoß hat eine Raumhöhe von 2,25 m; die Kellerdecke eine Stärke 
von 30 cm. Die Konstruktionshöhe beträgt 2,55 m. 
 
An der Südseite wurden zwei Mauerdurchbrüche für Verbindungstüren in den Zu-
bau hergestellt. 
 
Die seinerzeitige Waschküche ist derzeit der Heizraum. Das Objekt wird mit einer 
Vaillant Gasheizung zentral beheizt.  
 
Vom Kellergeschoß führt ein geradliniger Stiegenlauf in das Erdgeschoß. 
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Kellergeschoß Zubau: 
 
Der auf der Südseite vorgelagerte Zubau umschließt 2 Räume: eine Doppelgarage 
und eine Sauna (im Plan Abstellraum). In die Garage gelangt man über 2 Türen aus 
dem Keller des Haupthauses oder von außen über zwei Garagen-Kipptore. 
 
Der Zubau steht auf Streifenfundamenten. Wände und Decke sind aus Beton ge-
fertigt. Über der Decke wurde eine mit Natursteinen ausgelegte Terrasse mit Ge-
länder hergestellt. 
 
Die Türen in den Keller sind Brandschutztüren. Der Abstellraum ist durch eine Ein-
gangstüre an der Westseite erreichbar. In den Abstellraum wurde eine Sauna ein-
gebaut. 
 
An der Ostseite gelangt man über 5 Stufen auf das Niveau der Terrasse. Von der 
Terrasse gelangt man über den südseitigen Hauseingang in den Vorraum des Erd-
geschosses. Die Raumhöhe beträgt 2,20 m. Die Stahlbetondecke ist isoliert (Hera-
klith-Wärmedämmplatten). Die Steinplatten sind im Mörtelbett verlegt. Die Decke ist 
25 cm stark. Die Konstruktionshöhe beträgt 2,50 m. 

 
Grundrissfläche: 9,00 x 7,15 =  64,35 m2 
 
 
 
Erdgeschoß:  
Bezeichnung im Plan „Parterre" 
 
Über den Stiegenaufgang gelangt man vom Kellergeschoß in das Erdgeschoß. 
Vom Stiegenhaus führen Türen in Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer. Das 
Speisezimmer ist nur von der Küche und dem Wohnzimmer aus zugänglich, die Ve-
randa nur vom Wohnzimmer und Schlafzimmer her. 
 
Das Erdgeschoß wurde relativ stark umgebaut. Die südseitig angeordnete Veranda 
wurde geschlossen und als Vorraum ausgebildet. Vom Vorraum gelangt man auf 
die Terrasse (über dem Zubau). Die Fußböden sind in Speise-, Wohn- und Schlaf-
zimmer als Parkettböden ausgebildet. In den Sanitärbereichen sind die Böden ver-
fliest. 
Fenster und Türen sind aus Holz, ebenso Tür- und Fensterstöcke. Die Innenwände 
sind beidseitig verputzt (Grob- und Feinputz). Die Deckenuntersichten sind verputzt 
und gemalt. Risse oder Sprünge im Mauerwerk konnten nicht festgestellt werden. 
Im Stiegenhaus befindet sich auf halber Höhe ein WC. Die Küche wurde umgebaut: 
Es wurde ein Vorraum ausgebildet und 1l WC eingerichtet. 
 
Raumaufteilung: 
 
Stiegenhaus 7,30 x 2,50 = 18,25 m2 
Vorraum zur Küche         2,50 x 1,00 = 2,50 m2 
WC 1,30 x 1,00 = 1,30 m2 
Abstellraum 1,40 x 1,00 = 1,40 m2 
Speisekammer 1,60 x 1,00 = 1,60 m2 
Küche 4,00  x 2,70 = 10,80 m2 
Speisezimmer 5,70 x 3,70 = 21,09 m2 
Wohnzimmer 5,30 x 4,90 = 25,97 m2 
Vorraum 4,80 x 2,20 = 10,56 m2 
Schlafzimmer 4,70 x 5,30 = 24,91 m2 
WC u. Dusche 2,00 x 1,50 = 3.00 m2 
Nutzfläche   121,38 m2 
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Grundrissfläche: 
 
Teilfläche 1   11,05 x 12,50 =         138,13 m2 
Teilfläche 2 8,50 x   0,80 =  6,80 m2 
Teilfläche 3 8,40 x   2,00 =  16.80 m2 
Bruttogrundrissfläche  161,73 m2 

 
Die Konstruktionshöhe beträgt lt. Plan 3,50 m. 

 
 

1. Stock: 
 
(im Plan Obergeschoss) 
 
Über das Stiegenhaus gelangt man in den 1. Stock. Im Halbstock befindet sich ein 
vom Stiegenhaus zugängliches WC. Vom Stiegenhaus gelangt man in den Vorraum 
zum Badezimmer, in den Serverraum und in ein Arbeitszimmer. 
 
Der 1. Stock wurde innen stark umgebaut: 
- Anstelle der Küche wurde ein Badezimmer eingerichtet. 
- Dem Badezimmer wurde ein Vorraum vorgelagert. 
- Von dem Vorraum gelangt man in das Badezimmer (vormals Küche) und in das 
      Schlafzimmer (vormals Speisezimmer). 
- Im Badezimmer wurden eine Eckbadewanne, eine Dusche und 2 Waschtische 
      eingebaut. 
- Die Speisekammer wurde umgebaut zu einem WC. 
- Das große Wohnzimmer wurde durch eine Zwischenwand getrennt. Dadurch 
      entstand der vom Stiegenhaus zugängliche Serverraum. 
- Die ehemalige Außenwand wurde abgetragen und die Veranda zugemauert. 
Dadurch entstand ein großer Arbeitsraum. 
Die Fußböden sind in den Wohnräumen als Parkettböden ausgebildet; in den Sani-
tärräumen verfliest und im Stiegenhaus als Terrazzo ausgebildet. 
Fenster und Türen, sowie Fenster- und Türstöcke sind aus Holz. Alle Zwischen-
wände sind grob und fein verputzt und gemalt, ebenso die Deckenuntersicht. 
Bauschäden sind nicht erkennbar. Alle Räume sind zentralbeheizt. 
Die Beschreibung der Raumaufteilung erfolgt nach der derzeit bestehenden Ein-
teilung. 
 
Raumaufteilung: 
 
Stiegenhaus + Vorplatz          7,20   x 2,40 = 17,28 m2 
Vorraum zum Bad 1,50 x 1,00 = 1,50 m2 
Badezimmer 3,70 x 4,00 = 14,80 m2 
WC 1,80 x 1,00 = 1,80 m2 
Schlafzimmer 5,30 x 3,80 = 20,14 m2 
Serverraum 4,90 x 2,50 = 12,25 m2 
Arbeitszimmer 4,80 x 4,80 = 23,04 m2 
Schlafzimmer 5,20 x 4,70 = 24,44 m2 
Abstellraum 1,80 x 1,80 = 3.24 m2 
Nutzfläche   118,49 m2 

 
Raumhöhe 3,20 m 
Decke 0,30 m 

3,50 m 
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Grundrissfläche: 
 
Teilfläche 1  11,50 x 12,70 =       146,05 m2 
Teilfläche 2    8,50 x   0,80 =           6,80 m2 
Teilfläche 3    8,30 x   2,00 =         16,60 m2 
Bruttogrundrissfläche  169,45 m2 

 

 
 
Dachgeschoß: 
(im Plan „Dachbodenplan") 
 
Das Dachgeschoß ist voll ausgebaut. Die Dachräume weisen eine Dachschräge mit 
Dachflächenfenstern auf. Die Sparren (verkleidet) sind sichtbar. Die zentralen Räu-
me haben eine Höhe von 2,30 m. Die Decke über dem 1. Stock ist eine Holz-
tramdecke. Die Fußböden sind Holzfußböden mit unterschiedlichen Belägen. In der 
Küche und in den Sanitärräumen sind die Böden verfliest. Türen und Fenster sind 
aus Holz. Die Fenster sind Verbundfenster mit Dreh-Kipp-Beschlägen. 

 
Im Dachgeschoß wurden Arbeitsräume eingerichtet. Im Dachgeschoß gibt es fol-
gende Räume: 
 
Stiegenhaus mit Vorraum         7,30 x 2,40 =  17,52 m2 
Arbeitszimmer 1  5,20 x5,30 =  27,56 m2 
Arbeitszimmer 2  5,20 x5,40 =  28,08 m2 
Archiv  5,20 x2,30 =  11,96 m2 
Arbeitszimmer 3  4,70 x4,00 =  18,80 m2 
Kochnische  4,00 x2,00 =    8,00 m2 
Aufenthaltsraum  4,00 x2,60 =  10,40 m2 
Nutzfläche 122,32 m2 

 
Durch den Wegfall der dicken Mauern ist die Nutzfläche des Dachgeschoßes grö-
ßer als die Nutzfläche des 1. Obergeschoßes. 
 
 
Grundrissfläche: 
Teilfläche 1   11,50 x 12,70 =        146,05 m2 
Teilfläche 2 8,50 x   0,80 =            6,80 m2 
Teilfläche 3 8,40 x   2,00 =          16,80 m2 
Bruttogrundrissfläche                                 169,65 m2 
 
Die mittlere Raumhöhe inklusive Spitzboden beträgt 4,30: 2 = 2,15 m. 



��������	�

����
���������������������������� Seite 14 von 33 

 
4. Beilagen 
 
4.1.1 Fotos (Ansicht von Fuß-/Radweg Richtung Villa) 
 

 
 
4.1.2 Fotos (Ansicht von Fuß-/Radweg Richtung Villa) 
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4.1.3 Fotos (Ansicht von Fuß-/Radweg Richtung Villa) 
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4.1.4 Fotos (Ansicht von Schleusenstraße Richtung Villa) 
 

 
 
 
4.1.5 Fotos (Ansicht von Schleusenstraße Richtung Villa) 
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4.1.6 Fotos (Ansicht von Fuß-/Radweg Richtung Nordwesten) 
 

 
 
 
4.1.7 Fotos (Ansicht von Fuß-/Radweg Richtung Südosten) 
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4.1.8 Fotos (Ansicht von Schleusenstraße Richtung Westen zum, unter Pkt. 2.5.2 be-
schriebenen, geschotterten Begleitweg entlang der Mauer des Lainzer Tunnels) 

 

 
 
4.1.9 Fotos (Schleusenstraße Richtung Nordwesten) 
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4.2 Gebäudepläne 
 
 
4.2.1 Ansicht Süd 
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4.2.2 Schnitt 
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4.2.3 Zubau, Schnitt und Ansicht Ost 
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4.2.4 Kellergeschoss (Souterrain) 
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4.2.5 Zubau Kellergeschoss  
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4.2.6  Erdgeschoss 
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4.2.7  Plan 1.Stock (Obergeschoss) 
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4.2.8 Plan Dachgeschoss 
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4.2.9 Einreichplan 
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5. Geschäftsbedingungen 
 
5.1 Provisionsvereinbarung 

 
Der guten Ordnung halber halten wir fest, dass wir im Falle des Zustandekommens 
eines rechtsgültigen Kaufvertrages oder einer sonstigen Willensübereinkunft (auch 
durch Interessensgemeinschaften bzw. gleichwertige Rechtsgeschäfte) eine Vermitt-
lungsprovision in der Höhe von 3% des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Um-
satzsteuer in Rechnung stellen. 
 
Die Zahlung des vorgenannten Provisionssatzes zuzüglich der gesetzlichen Umsatz-
steuer wird auch für den Fall vereinbart, 

 
·  dass das vorbezeichnete Rechtsgeschäft wider Treu und Glauben nicht zustande 

kommt, 
·  dass ein anderes als ein zweckgleichwertiges Geschäft zustande kommt, 
·  dass entweder Sie oder der vermittelte Dritte die von uns namhaft gemachte Ge-

schäftsgelegenheit einer anderen Person weitergibt, mit welcher das Geschäft 
zustande kommt oder 

·  ein gesetzliches oder vertragliches Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Eintrittsrecht 
ausgeübt wurde (§ 15 Abs. 1 Maklergesetz). 

 
 
5.2 Hinweis 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein wirtschaftliches Naheverhältnis gemäß § 6 Abs. 
4 Maklergesetz vorliegt, weil wir mit der Verwaltung der Liegenschaft betraut sind. 

 
5.3 Nebenkostenübersicht und weitere Informationen für den Kauf bzw. Verkauf einer 

Immobilie 
 

Siehe Seite 29ff 
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Nebenkostenübersicht und weitere Informationen 
für den Kauf bzw. Verkauf einer Immobilie 

 
Dieses Formular wird Ihnen von der Firma    
 
ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 
Immobilienvermittlung 
Clemens Holzmeister Straße 6 
1100 Wien 
 
überreicht, welche als Makler tätig ist und durch  
 
Frau Alexandra Reitprecht vertreten ist.  
 
Entsprechend dem bestehenden Geschäftsgebrauch kann der Makler als Doppelmakler tätig sein.  
Der Makler steht mit dem zu vermittelnden Dritten in einem wirtschaftlichen Naheverhältnis. 
 

I.    NEBENKOSTEN BEI KAUFVERTRÄGEN  
 
1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung. ....................................................  3,5% 

(Ermäßigung oder Befreiung in Sonderfällen möglich) 
2. Grundbuchseintragungsgebühr (Eigentumsrecht).......................................................  1% 
3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung nach Vereinbarung im Rahmen der Tariford-

nung des jeweiligen Urkundenerrichters sowie Barauslagen für Beglaubigungen und Stempelgebühren 
4. Verfahrenskosten und Verwaltungsabgaben für Grundverkehrsverfahren (länderweise unterschiedlich) 
5. Förderungsdarlehen bei Wohnungseigentumsobjekten und Eigenheimen - Übernahme durch den Erwerber: Ne-

ben der laufenden Tilgungsrate außerordentliche Tilgung bis zu 50% des aushaftenden Kapitals bzw. Verkürzung der 
Laufzeit möglich. Der Erwerber hat keinen Rechtsanspruch auf Übernahme eines Förderungsdarlehens. 

6. Allfällige Anliegerleistungen laut Vorschreibung der Gemeinde (Aufschließungskosten und Kosten der Baureifmachung 
des Grundstückes) sowie Anschlussgebühren und -kosten (Wasser, Kanal, Strom, Gas, Telefon etc.) 

7. Vermittlungsprovision (gesetzlich vorgesehene Höchstprovision) 
 
A) bei Kauf, Verkauf oder Tausch von  
·  Liegenschaften oder Liegenschaftsanteilen 
·  Liegenschaftsanteilen, an denen Wohnungseigentum besteht oder vereinba-

rungsgemäß begründet wird 
·  Unternehmen aller Art   
·  Abgeltungen für Superädifikate auf einem Grundstück 
bei einem Wert 
·  bis Euro 36.336,42    je 4% 
·  von Euro 36.336,43  

bis Euro 48.448,49    je Euro 1.453,46 
·  ab Euro 48.448,50     je 3%  
von beiden Auftraggebern (Verkäufer und Käufer) jeweils zuzüglich 20% USt 
B) bei Optionen: 
    50% der Provision gem. Punkt 7. A, welche im Fall des Kaufes durch den     
    Optionsberechtigten angerechnet werden. 
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II.  NEBENKOSTEN BEI HYPOTHEKARDARLEHEN  
 
1. Vergebührung des Darlehensvertrages  ............................................................. 0,8% 

 bei Kontokorrentkrediten mit einer Laufzeit über 5 Jahre  .................................... 1,5% 
2. Grundbuchseintragungsgebühr  ......................................................................... 1,2% 
3. Allgemeine Rangordnung für die Verpfändung  .................................................. 0,6% 
4. Kosten der Errichtung der Schuldurkunde nach dem Tarif des jeweiligen Urkundenerrichters 
5. Barauslagen für Beglaubigungen und Stempelgebühren laut Tarif 
6. Kosten der allfälligen Schätzung laut Sachverständigentarif 
Vermittlungsprovision: Darf den Betrag von 2% der Darlehenssumme nicht übersteigen, sofern die Vermittlung im Zu-
sammenhang mit einer Vermittlung gemäß § 15 Abs 1 IMVO steht. Besteht kein solcher Zusammenhang, so darf die Provisi-
on oder sonstige Vergütung 5% der Darlehenssumme nicht übersteigen. 
 

III. Grundlagen der Maklerprovision 
 
§ 6 Abs 1, 3 und 4, § 7 Abs 1; §§ 10 und 15 Maklergesetz 
 
§ 6 (1) Der Auftraggeber ist zur Zahlung einer Provision für den Fall verpflichtet, dass das zu vermittelnde Geschäft durch 
die vertragsgemäße verdienstliche Tätigkeit des Maklers mit einem Dritten zustandekommt. 
(3) Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf Grund seiner Tätigkeit zwar nicht das vertragsgemäß zu 
vermittelnde Geschäft, wohl aber ein diesem nach seinem Zweck wirtschaftlich gleichwertiges Geschäft zustandekommt. 
(4) Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst Vertragspartner des Geschäfts wird. Dies gilt auch, wenn das mit 
dem Dritten geschlossene Geschäft wirtschaftlich einem Abschluss durch den Makler selbst gleichkommt. Bei einem sonsti-
gen familiären oder wirtschaftlichen Naheverhältnis zwischen dem Makler und dem vermittelten Dritten, das die Wahrung 
der Interessen des Auftraggebers beeinträchtigen könnte, hat der Makler nur dann einen Anspruch auf Provision, wenn er den 
Auftraggeber unverzüglich auf dieses Naheverhältnis hinweist. 
 
§ 7 (1) Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten Geschäfts. Der Makler hat keinen 
Anspruch auf einen Vorschuss. 
 
§ 10 Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den Ersatz zusätzlicher Aufwendungen werden mit ihrer Entstehung 
fällig. 
 
Besondere Provisionsvereinbarungen 
 
§ 15 (1) Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber, etwa als Entschädigung oder Ersatz für Aufwendungen und Mühewal-
tung, auch ohne einen dem Makler zurechenbaren Vermittlungserfolg einen Betrag zu leisten hat, ist nur bis zur Höhe der 
vereinbarten oder ortsüblichen Provision und nur für den Fall zulässig, dass 

1. das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft wider Treu und Glauben nur deshalb nicht zustande kommt, weil der Auf-
traggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf einen für das Zustandekommen des Geschäftes erforderli-
chen Rechtsakt ohne beachtenswerten Grund unterlässt; 

2. mit dem vom Makler vermittelten Dritten ein anderes als ein zweckgleichwertiges Geschäft zustandekommt, sofern 
die Vermittlung des Geschäfts in den Tätigkeitsbereich des Maklers fällt; 

3. das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft nicht mit dem Auftraggeber, sondern mit einer anderen Person zustande-
kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm vom Makler bekanntgegebene Möglichkeit zum Abschluss mitgeteilt 
hat oder das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten, sondern mit einer anderen Person zustandekommt, weil der 
vermittelte Dritte dieser die Geschäftsgelegenheit bekanntgegeben hat, oder 

4. das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten zustandekommmt, weil ein gesetzliches oder ein vertragliches Vor-
kaufs-, Wiederkaufs- oder Eintrittsrecht ausgeübt wird. 

(2) Eine solche Leistung kann bei einem Alleinvermittlungsauftrag weiters für den Fall vereinbart werden, dass 
1. der Alleinvermittlungsauftrag vom Auftraggeber vertragswidrig ohne wichtigen Grund vorzeitig aufgelöst wird; 
2. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags vertragswidrig durch die Vermittlung eines anderen 

vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustandegekommen ist, oder 
3. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags auf andere Art als durch die Vermittlung eines ande-

ren vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustandegekommen ist. 
(3) Leistungen nach Abs 1 und Abs 2 gelten als Vergütungsbetrag im Sinn des § 1336 ABGB. 

Eine Vereinbarung nach § 15 MaklerG ist bei Maklerverträgen mit Verbrauchern schriftlich zu 
treffen. 
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IV. Konsumentenschutzbestimmungen 
§ 30 b KSchG. Der Immobilienmakler hat vor Abschluss des Maklervertrags dem Auftraggeber, der Verbraucher ist, mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers eine schriftliche Übersicht zu geben, aus der hervorgeht, dass er als Makler 
einschreitet, und die sämtliche dem Verbraucher durch den Abschluss des zu vermittelnden Geschäfts voraussichtlich er-
wachsenden Kosten, einschließlich der Vermittlungsprovision ausweist. Die Höhe der Vermittlungsprovision ist gesondert 
anzuführen; auf ein allfälliges wirtschaftliches oder familiäres Naheverhältnis im Sinn des § 6 Abs 4 dritter Satz MaklerG ist 
hinzuweisen. Wenn der Immobilienmakler kraft Geschäftsgebrauchs als Doppelmakler tätig sein kann, hat diese Übersicht 
auch einen Hinweis darauf zu enthalten. Bei erheblicher Änderung der Verhältnisse hat der Immobilienmakler die Übersicht 
entsprechend richtigzustellen. Erfüllt der Makler diese Pflichten nicht spätestens vor Vertragserklärung des Auftraggebers 
zum vermittelten Geschäft, so gilt § 3 Abs 4 MaklerG. 

Aufgrund des bestehenden Geschäftsgebrauchs können Immobilienmakler auch ohne ausdrückliche Einwilligung des 
Auftraggebers als Doppelmakler tätig sein. Wird der Immobilienmakler auftragsgemäß nur für eine Partei des zu vermit-
telnden Geschäftes tätig, hat er dies dem Dritten mitzuteilen. 

 
V. Steuerliche Auswirkungen bei Veräußerung 
1. Veräußerungs- und Spekulationsgewinn  
 steuerpflichtig beim Verkäufer nach dem Einkommensteuerrecht. 

a) Bei Veräußerung einer im Betriebsvermögen stehenden Liegenschaft können - abhängig von Buchwert und Veräuße-
rungserlös - steuerpflichtige Veräußerungsgewinne entstehen. 

b) Bei Veräußerung einer im Privatvermögen stehenden Liegenschaft (bebaut oder unbebaut) innerhalb von 10 Jahren ab 
der entgeltlichen Anschaffung (Spekulationsfrist) unterliegen die Einkünfte aus Spekulationsgeschäften (Spekulati-
onsgewinn) beim Veräußerer der Einkommensbesteuerung.  

Zur Ermittlung des Spekulationsgewinnes ist der um die Veräußerungskosten verminderte Veräußerungserlös den sei-
nerzeitigen Anschaffungskosten (zuzüglich Instandsetzungs- und Herstellungsaufwendungen) und abzüglich steuerfreier 
Subventionen i.S. des § 28 Abs 6 EStG 1988 gegenüberzustellen.  
Die Spekulationsfrist verlängert sich von 10 auf 15 Jahre, wenn innerhalb von 10 Jahren ab der Anschaffung Herstel-
lungsaufwendungen (Verbesserungen wie z.B. Lifteinbau) in Teilbeträgen gemäß § 28 Abs 3 EStG 1988 abgesetzt wurden. 
Erfolgte die Absetzung in Teilbeträgen noch nach den bis 31.12.1988 geltenden Bestimmungen des § 28 Abs 2 EStG 1972, 
so gilt die 10-jährige Spekulationsfrist.  
Hat der Veräußerer die Liegenschaft unentgeltlich (z.B. durch Schenkung, Erbschaft) erworben, so errechnet sich die 
Spekulationsfrist ab dem Zeitpunkt der Anschaffung durch den Rechtsvorgänger. Die vom Veräußerer zu entrichtende 
Spekulationssteuer wird auf Antrag um die beim Erwerb entrichtete Erbschafts- oder Schenkungssteuer ermäßigt. 

2. Ausnahmeregelungen beim Spekulationsgewinn 
a) Einkünfte aus der Veräußerung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen (samt Grund und Boden), die dem Ver-

äußerer seit der Anschaffung, mindestens aber seit zwei Jahren, als Hauptwohnsitz gedient haben, sind von der Be-
steuerung ausgenommen. 

b) Bei selbst hergestellten Gebäuden unterliegt der auf den Wert des Gebäudes entfallende Anteil des Spekulationsge-
winnes nicht der Besteuerung. 

c) Bei Veräußerung von unbebautem Grund und Boden vermindert sich der Veräußerungsgewinn nach Ablauf von fünf 
Jahren seit der Anschaffung um jährlich 10%. 

3. Besondere Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
Wurden innerhalb von 15 Jahren vor der Veräußerung eines Gebäudes Herstellungsaufwendungen (Verbesserungen) 
gemäß § 28 Abs 3 EStG 1988 auf 10 bzw. 15 Jahre oder gemäß § 28 Abs 2 EStG 1972 auf 10 Jahre verteilt abgeschrieben 
oder gegen steuerfreie Rücklagen verrechnet, so hat der Veräußerer die Differenz zwischen dieser erhöhten Abschreibung 
und der rechnerischen „Normal-Afa“ für Herstellungsaufwand als „besondere Einkünfte aus Vermietung“ nachzuversteu-
ern. Wenn seit dem 1. Jahr, für das die Herstellungsaufwendungen in Zehntel- und Fünfzehntelbeträgen abgesetzt wurden, 
mindestens sechs weitere Jahre verstrichen sind, sind über Antrag diese „besonderen Einkünfte“, beginnend mit dem Ver-
anlagungsjahr, dem der Vorgang zuzurechnen ist, gleichmäßig verteilt auf drei Jahre anzusetzen.  

4. Verlust der Zehntel- bzw. Fünfzehntelabsetzung 
Wenn der Verkäufer für Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Herstellungsaufwendungen einen Antrag auf Absetzung in 
Teilbeträgen gemäß § 28 Abs 2, 3 und 4 EStG 1988 oder gemäß § 28 Abs 2 EStG 1972 (Zehntel- bzw. Fünfzehntelabset-
zung) gestellt hat, geht das Recht der Absetzung der im Zeitpunkt des Verkaufes noch nicht geltend gemachten Zehntel- 
bzw. Fünfzehntelbeträge für den Verkäufer und den Käufer verloren (Sonderregelung bei Erwerb von Todes wegen). 

5. Vorsteuerberichtigung und Umsatzsteuer  
Vorsteuerbeträge, resultierend aus Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen, sowie aus Großreparaturen sind bei 
Übertragung unter Lebenden innerhalb der nachfolgenden 9 Jahre anteilig zu berichtigen. Bei unternehmerischer Nutzung 
des Rechtsnachfolgers (z.B. Zinshaus) kann die Vorsteuerberichtigung vermieden werden, indem 20% Umsatzsteuer zum 
Kaufpreis zusätzlich in Rechnung gestellt wird. Da die Umsatzsteuer Teil des Kaufpreises ist, muss im Kaufvertrag auf 
diesen Umstand Bezug genommen werden. 

6. Verkauf von Waldgrundstücken 
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Die stillen Reserven aus dem stehenden Holz werden aufgedeckt und sind zu versteuern. 

 
VI. Rücktrittsrechte  
1. Rücktritt vom Immobiliengeschäft nach § 30 a KSchG 
 
Ein Auftraggeber (Kunde), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist und seine Vertragserklärung  
·  am Tag der erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes abgegeben hat,  
·  seine Erklärung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonstigen Gebrauchs- oder Nutzungs-

rechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar 
·  an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum Bau eines Einfamilienwohnhauses 

geeignet ist, und dies 
·  zur Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses des Verbrauchers oder eines nahen Angehörigen dienen soll; 
kann binnen einer Woche schriftlich seinen Rücktritt  erklären. 
Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschrift der Vertragserklärung und eine Rücktrittsbe-
lehrung erhalten hat, dh. entweder am Tag nach Abgabe der Vertragserklärung oder, sofern die Zweitschrift samt Rücktritts-
belehrung später ausgehändigt worden ist, zu diesem späteren Zeitpunkt. 
Das Rücktrittsrecht erlischt  jedenfalls spätestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. 
Die Vereinbarung eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 30 a KSchG ist un-
wirksam.  
 
2. Rücktrittsrecht bei „Haustürgeschäften“ nach § 3 KSchG 
 
Ein Auftraggeber (Kunde), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist und seine Vertragserklärung 
·  weder in den Geschäftsräumen des Immobilienmaklers abgegeben,  
·  noch die Geschäftsverbindung zur Schließung des Vertrages mit dem Immobilienmakler selbst angebahnt hat, 
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche schriftlich seinen Rücktritt erklären. Die 
Frist beginnt erst zu laufen, wenn dem Verbraucher eine „Urkunde“ ausgefolgt wurde, die Namen und Anschrift des Unter-
nehmers, die zur Identifizierung des Vertrages notwendigen Angaben und eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält. 
Das Rücktrittsrecht erlischt  bei fehlender oder fehlerhafter Belehrung erst einen Monat nach beiderseitiger vollständiger 
Vertragserfüllung. 
Anmerkung: Nimmt der Verbraucher z.B. auf Grund eines Inserates des Immobilienmaklers mit diesem Verbindung auf, so 
hat der Verbraucher selbst angebahnt und daher - gleichgültig, wo der Vertrag geschlossen wurde - kein Rücktrittsrecht 
gemäß § 3 KSchG. 
 
 
3. Das Rücktrittsrecht bei Nichteintritt maßgeblicher Umstände (§ 3 a KSchG) 
 

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag schriftlich zurücktreten, wenn  
·  ohne seine Veranlassung 
·  maßgebliche Umstände,  
·  die vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden,  
·  nicht oder in erheblich geringerem Ausmaß eingetreten sind.  
 
Maßgebliche Umstände sind  
·  die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten,  
·  steuerrechtliche Vorteile,  
·  eine öffentliche Förderung oder die Aussicht auf einen Kredit.  
 

Die Rücktrittsfrist beträgt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintritts für den Verbraucher, wenn er über dieses Rück-
trittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Rücktrittsrecht endet aber jedenfalls einen Monat nach beidseitiger vollständiger 
Vertragserfüllung. 
 

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht:  
·  Wissen oder Wissenmüssen des Verbrauchers über den Nichteintritt bei den Vertragsverhandlungen. 
·  Im einzelnen ausgehandelter Ausschluss des Rücktrittsrechtes (formularmäßig nicht abdeckbar). 
·  Angemessene Vertragsanpassung. 
 
4. Das Rücktrittsrecht beim Bauträgervertrag nach § 5 BTVG 
 

Mit dem Bauträgervertragsgesetz wurden Schutzbestimmungen für die Erwerber von Rechten an erst zu errichtenden bzw. 
durchgreifend zu erneuernden Gebäuden, Wohnungen bzw. Geschäftsräumen geschaffen. Das Gesetz ist nur auf Bauträger-
verträge anzuwenden, bei denen Vorauszahlungen von mehr als Euro 145,35 pro Quadratmeter Nutzfläche zu leisten sind. 
Der Erwerber kann von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn ihm der Bauträger nicht eine Woche vor deren 
Abgabe schriftlich folgendes mitgeteilt hat: 
1. Alle wesentlichen Informationen über den Vertragsinhalt;  
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Von der Wirtschaftskammer Österreich, Bundesinnung der Immobilien- und Vermögenstreuhänder,  

empfohlene�Geschäftsbedingungen  gem. § 10 IMV1996, BGBl. Nr. 297/1996, GZ50.048/200-IMV 1996-4/2002/Mag.Rü/Pe       

2. wenn allfällige Rückforderungsansprüche des Erwerbers schuldrechtlich ohne Bestellung eines Treuhänders gesichert 
werden sollen, den vorgesehenen Wortlaut der ihm auszustellenden Sicherheit; 

3. wenn die Sicherungspflicht des Bauträgers nach § 7 Abs 6 Z 2 erfüllt werden soll, den vorgesehenen Wortlaut der Haf-
tungserklärung der inländischen Gebietskörperschaft oder die entsprechende gesetzliche Bestimmung; 

4. wenn die Sicherungspflicht nach § 7 Abs 6 Z 3 erfüllt werden soll, den vorgesehenen Wortlaut der eine gleichwertige 
Sicherung gewährleistenden Vereinbarungen; 

5. wenn die Sicherungspflicht nach § 7 Abs 6 Z 4 erfüllt werden soll, den vorgesehenen Wortlaut der Vereinbarung mit dem 
Kreditinstitut. 

 

Der Rücktritt ist binnen einer Woche zu erklären. Die Rücktrittsfrist beginnt  mit dem Tag, an dem der Erwerber eine 
Zweitschrift oder Kopie seiner Vertragserklärung und die oben in Pkt. 1 - 5 genannten Informationen sowie eine Belehrung 
über das Rücktrittsrecht schriftlich erhält. Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen Monat nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Erwerbers. 
Darüber hinaus kann der Erwerber von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn eine von den Parteien dem Vertrag 
zugrunde gelegte Wohnbauförderung ganz oder in erheblichem Ausmaß aus nicht bei ihm gelegenen Gründen nicht ge-
währt wird. Der Rücktritt ist binnen einer Woche zu erklären. Die Rücktrittsfrist beginnt , sobald der Erwerber vom Unter-
bleiben der Wohnbauförderung informiert wird und gleichzeitig oder nachher eine schriftliche Belehrung über das Rücktritts-
recht erhält. Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen Monat nach Erhalt der Information über das Unterbleiben 
der Wohnbauförderung. 
Der Erwerber kann den Rücktritt dem Bauträger oder dem Treuhänder gegenüber schriftlich erklären. 
 

Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktrittserklärung bezüglich eines Immobi-
liengeschäfts gilt auch für einen im Zuge der Vertragserklärung geschlossenen Makler-
vertrag.  

 

Die Absendung der Rücktrittserklärung am letzten Tag der Frist (Datum des Poststempels) genügt. Als Rücktrittserklärung 
genügt die Übersendung eines Schriftstückes, das eine Vertragserklärung auch nur einer Partei enthält, mit einem Zusatz, der 
die Ablehnung des Verbrauchers erkennen lässt.  

 
 
 
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieser Information kann der ÖVI keine wie immer geartete Haftung für die inhaltliche Richtig-
keit übernehmen. 
Medieninhaber: Österreichischer Verband der Immobilientreuhänder, 1040 Wien, Favoritenstraße 24/11, www.ovi.at, e-Mail office@ovi.at 
Bestellungen: Druckerei Philipp GmbH, 2500 Baden, Grabengasse 27, Tel. 02252/86110, Fax 02252/42920 
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